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Regeste

Vollzug der Wegweisung (verkürzte Beschwerdefrist)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG).
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 108 Abs. 3
AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2
Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet gemäss Beschwerdebegründung
einzig die Frage des Vollzugs der Wegweisung (Dispositivziffern 4 und 5 der
angefochtenen Verfügung), entgegen dem Hauptbegehren (Aufhebung der Ziffern 3 und 4).
Die Dispositivziffern 1, 2 und 3 (betreffend Flüchtlingseigenschaft, Asylgewährung und
Anordnung der Wegweisung) sind somit in Rechtskraft erwachsen.

E. 3
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Ausländerrecht nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 4.1
Ist der Vollzug der Wegweisung unzulässig, unzumutbar oder unmöglich, so regelt das
SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige
Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).

E. 4.2
Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 4.3
Der Bundesrat hat Georgien am 28. August 2019 auf die Liste der verfolgungssicheren
Staaten aufgenommen, womit Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs.
2 Bst. a AsylG als sicherer Heimatstaat (Safe Country) bezeichnet wird. Bei solchen Staaten
gelten grundsätzlich die Regelvermutungen, wonach eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame
staatliche Verfolgung nicht stattfindet und gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG eine



Wegweisung in einen sicheren Staat in der Regel zumutbar ist, wobei es der betroffenen
Person obliegt, diese Legalvermutungen umzustossen.

E. 4.4
Die Bedingungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung (Unzulässigkeit,
Unzumutbarkeit, Unmöglichkeit) sind praxisgemäss alternativer Natur. Ist eine von ihnen
erfüllt, erweist sich der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar und die weitere
Anwesenheit in der Schweiz ist gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme
zu regeln (vgl. etwa BVGE 2011/7 E.8).

E. 5.1
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Beim Vorliegen einer Erkrankung kann nur dann auf Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs geschlossen werden, wenn eine dringend notwendige medizinische
Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung steht und die Rückkehr zu einer raschen
und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person
führt. Die Unzumutbarkeit ist nicht allein deshalb zu bejahen, wenn im Heimatstaat eine
nicht dem schweizerischen Standard entsprechende medizinische Behandlung möglich ist
(vgl. BVGE 2011/50 E. 8.3, 2009/2 E. 9.3.2). Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt,
ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren
(BVGE 2014/26 E. 7.10).

E. 5.2
Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung diesbezüglich fest, es sei
nachvollziehbar, dass sich die Beschwerdeführerin nach hiesigem Standard medizinisch
behandeln lassen wolle. In Georgien stünden aber die notwendige Behandlung und ein
Sozialhilfeprogramm zur Verfügung, womit eine menschenwürdige Existenz gewährleistet
sei. Die Beschwerdeführerin habe ihre medizinischen Probleme bereits in Georgien
behandeln lassen und habe weiterhin Zugang zu dieser medizinischen Versorgung. Dass die
Ressourcen in Georgien limitierter und das Gesundheitswesen nicht dieselbe Qualität wie in
der Schweiz aufweisen würden, begründe die Unzumutbarkeit nicht. Daran würden die
medizinischen Unterlagen des E._______ nichts ändern. Da auch keine anderen
individuellen Gründe gegen eine Wegweisung sprechen würden, erweise sich der Vollzug
als zumutbar. Der Beschwerdeführerin stehe es schliesslich frei, medizinische
Rückkehrhilfe zu beantragen.

E. 5.3
Die Beschwerdeführerin wendete hiergegen ein, sie habe bezüglich ihrer medizinischen
Notlage die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten im Heimatland ausgeschöpft, bevor
sie in die Schweiz gekommen sei. Die Arztberichte der hiesigen Ärzte zeigten klar, dass es
sich bei ihr um eine schwerkranke Person handle. Die benötigte Behandlung sei in Georgien
nicht möglich, weshalb bei einer Abschiebung mit einer raschen und lebensgefährlichen
Beeinträchtigung des Gesundheitszustands zu rechnen wäre. Im Jahr 2014 sei sie in
Georgien das erste Mal operiert worden. Wegen Fehlern habe sie danach jahrelang gelitten.
Die ihr verabreichten Medikamente hätten nicht geholfen. Auch nach zwei (...) sei es ihr
nicht bessergegangen. Nach der Ankunft in der Schweiz sei sie innert kürzester Zeit mit (...)
ins E._______ eingeliefert worden. Dort habe man einen einzigartigen Eingriff



vorgenommen, der nach Angaben der Ärzte nur in (...) durchgeführt würde. Ihr Arzt,
F._______, E._______, bestätige in einer Email vom 14. Oktober 2019, dass ihr im Jahr
2014 die (...) entfernt worden sei, wobei man wegen Komplikationen zusätzlich den (...)
habe wegschneiden und eine (...) habe nähen müssen. Durch diese veränderte Anatomie
könnten die (...) nicht mehr auf normalem Weg therapiert werden, was in Georgien möglich
gewesen wäre. Die Verbindung zwischen (...) sei verengt und verursache einen (...).
Dadurch könne es immer wieder zu (...) kommen, die sich zu einer (...) und einer
lebensbedrohlichen Situation entwickeln könnten. Eine weitere Operation hätte ein deutlich
erhöhtes Risiko, weshalb eine Verbindung zwischen (...) hergestellt worden sei (mittels
Endosonographie). Weiter seien (...) in den Bereich der verengten (...) eingelegt worden,
sodass diese langfristig ausgedehnt werde. Ohne diese Therapie werde es wieder zu einer
Verengung kommen und die Gefahr von lebensbedrohlichen (...) würde massiv steigen. Es
handle sich um eine zeitlich begrenzte Therapie, die in Georgien nicht zur Verfügung stehe.
Die Beschwerdeführerin führte ferner aus, die weiteren eingereichten medizinischen
Berichte würden die Komplexität dieser Behandlung aufzeigen. Ferner seien weitere
Abklärungen notwendig. In Georgien hätte man ihr nicht mehr helfen und sie hätte sich
weitere Behandlungen auch nicht mehr leisten können, was sie glaubhaft dargelegt habe.
Dort wäre sie wohl bald gestorben. Die in der Schweiz begonnene Behandlung könnte in
Georgien nicht fortgesetzt werden, weshalb sie rasch in eine lebensgefährliche medizinische
Notlage geraten würde. Dies habe die Vorinstanz nicht ausreichend zur Kenntnis
genommen. Zum aktuellen Zeitpunkt erscheine der Vollzug der Wegweisung als
unzumutbar, wenn nicht gar unzulässig.

E. 5.4
Anlässlich der Vernehmlassung erklärte die Vorinstanz, sie habe mit dem behandelnden
Arzt telefonisch Rücksprache genommen (Beilage Aktennotiz zum
Telefongespräch/Mailaustausch vom 25. Oktober 2019). Das SEM gehe entsprechend
Aussagen des Arztes davon aus, dass die in der Schweiz begonnene Behandlung insgesamt
zwölf Monate, zum jetzigen Zeitpunkt noch zehn Monate dauern würde. Die (...) sei nur in
der Schweiz möglich, die (...) aber auch in Georgien, was die Behandlung in der Schweiz
auf sechs Monate verkürzen würde. In Georgien könnten ohne diese Therapie nur die
voraussichtlich eintretenden und möglicherweise lebensbedrohlichen Symptome ([...])
mittels Antibiotika bekämpft werden, wie dies vor der Ausreise gemacht worden sei. Mittel-
und längerfristig würden Antibiotikatherapien jedoch keine Wirkung mehr entfalten. Wie
im Asylentscheid des SEM festgehalten, könne die Beschwerdeführerin in Georgien auf ein
stabiles Gesundheitssystem zurückgreifen. Sie habe die Möglichkeit, in Tiflis bei ihrer
Tochter zu leben und habe dadurch problemlosen Zugang zur medizinischen Versorgung.
Es könne zuverlässig festgestellt werden, dass aufgrund der vorhandenen medizinischen
Unterlagen und in Berücksichtigung der geschilderten gesundheitlichen Beeinträchtigungen
nicht davon auszugehen sei, dass die hohe Schwelle für eine drohende Verletzung von Art.
3 EMRK überschritten werde. Anders zu entscheiden hiesse, dass Asylsuchende sich alleine
aufgrund ihrer schwerwiegenden medizinischen Probleme in die Schweiz und im Rahmen
des Asylverfahrens in medizinische Behandlung begeben könnten, danach mit Verweis auf
die nach Schweizer Standard initiierte Spezialbehandlung und damit einhergehende
Spezialexpertise, die in der Heimat nicht verfügbar sei, ein Bleiberecht in der Schweiz
erhalten würden, und anschliessend eine kostengedeckte Behandlung durchlaufen könnten.
Es könne ausgeschlossen werden, dass in casu eine unmittelbare medizinische Notlage
bestehe und eine Rückkehr in das Heimatland zu einer raschen und lebensgefährdenden



Beeinträchtigung des Gesundheitszustands führen würde. Der Sachverhalt sei erstellt,
weshalb auf weitere Abklärungen zu verzichtet sei. Die Beschwerdeführerin könne sodann
medizinische Rückkehrhilfe beantragen. Allfällige nötige Eingriffe vor der Rückreise
könnten überdies in Absprache mit dem Arzt in der Schweiz besprochen und im Rahmen
des Vollzugs geprüft werden.

E. 6.1
Zunächst ist festzustellen, dass die Vorinstanz die in der Beschwerdeschrift bemängelten
Sachverhaltsabklärungen vorgenommen hat, indem sie weitere Angaben beim
behandelnden Arzt des E._______ eingeholt hat. Mit der Vorinstanz erachtet das Gericht
den rechtserheblichen Sachverhalt damit als ausreichend erstellt. Allerdings kann den
vorinstanzlichen Ausführungen zur Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach
Georgien aufgrund der momentanen Gesundheitssituation der Beschwerdeführerin nicht
vollumfänglich beigepflichtet werden.

E. 6.2
Im vorliegenden Fall zeigen eine Vielzahl ärztlicher Berichte, vorwiegend des E._______,
die aktuelle gesundheitliche Situation der Beschwerdeführerin auf. Für das
Bundesverwaltungsgericht besteht kein Anlass, Seriosität und Aussagen dieser Berichte in
Frage zu stellen. So kann dem der Beschwerde beigefügten Email des behandelnden Arztes
vom 14. Oktober 2019 entnommen werden, dass die Beschwerdeführerin ohne die in der
Schweiz begonnene Behandlung der erneuten Gefahr von lebensbedrohlichen (...)
ausgesetzt sei. Ferner sei diese notwendige und zeitlich begrenzte Behandlung in Georgien
nicht verfügbar. Aus der Aktennotiz des SEM vom 25. Oktober 2019 geht weiter hervor,
dass die begonnene Therapie ([...]) in Georgien nicht möglich sei. Mit der Behandlung, die
in 95% der Fälle erfolgreich verlaufe, seien die Genesungsaussichten gut. Ohne Behandlung
werde die Beschwerdeführerin mit grösster Wahrscheinlichkeit mit (...) konfrontiert sein.
Diese seien kurzfristig ein oder zwei weitere Male mit Antibiotika behandelbar (wie vor der
Ausreise geschehen), dann aber nicht mehr, was lebensbedrohliche Folgen haben würde.
Weitere Optionen oder Behandlungsmöglichkeiten gebe es keine. Insbesondere sei das
Komplikationsrisiko bei einer (...) zu hoch.

E. 6.3
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz, zeigen die Ausführungen des behandelnden Arztes
deutlich auf, dass die Beschwerdeführerin bei einem Abbruch der bereits begonnenen
Behandlung in absehbarer Zeit in eine lebensbedrohliche Situation kommen würde. Ferner
steht die lebensnotwendige und einzige erfolgsversprechende Behandlung in Georgien nicht
zur Verfügung. Diese werde gemäss Angaben des Arztes nur in der (...) angeboten.
Alternative Antibiotikatherapien würden bei der Beschwerdeführerin nur noch kurzfristig
eine Wirkung erzielen. Danach hätten (...) lebensbedrohliche Folgen. Zu berücksichtigen ist
ebenfalls, dass diese Behandlung ein Jahr (mittlerweile noch zehn Monate) dauere, wobei
das letztmalige (...) auch in Georgien durchgeführt werden könne. Zudem seien die
Genesungsaussichten gut. Aufgrund dieser klaren Angaben erübrigen sich vorliegend
weitere Ausführungen zum Zugang zum Gesundheitssystem oder zu
Behandlungsmöglichkeiten in Georgien. Es muss davon ausgegangen werden, dass die
Beschwerdeführerin bei einem heutigen Vollzug der Wegweisung aufgrund fehlender
dringend benötigter Behandlungsmöglichkeiten im Heimatland innert kurzer Zeit in eine
medizinische Notlage geraten würde. Eine Rückkehr würde mit grosser Wahrscheinlichkeit



zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung ihres Gesundheitszustands
führen (vgl. oben E. 5.1). Demnach erweist sich der Vollzug der Wegweisung momentan
als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG.

E. 6.4
Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass das SEM gesetzlich zur regelmässigen Prüfung
verpflichtet ist, ob die Voraussetzungen einer vorläufigen Aufnahme noch gegeben sind
(vgl. Art. 84 Abs. 1-2 AIG). Namentlich wegen Unzumutbarkeit aufgrund des
Gesundheitszustands angeordnete vorläufige Aufnahmen werden aufgehoben, sobald eine
entsprechende (vorliegend in absehbarer Zeit zu erwartende, vgl. oben E. 6.3) Verbesserung
der gesundheitlichen Situation vorliegt.

E. 7
Die Beschwerde ist gutzuheissen und die angefochtene Verfügung in den Dispositivziffern
4 und 5 aufzuheben. Das SEM ist anzuweisen, die vorläufige Aufnahme der
Beschwerdeführerin in der Schweiz anzuordnen, nachdem den Akten keine Hinweise auf
Ausschlussgründe gemäss Art. 83 Abs. 7 AIG zu entnehmen sind. Für die eventualiter
beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht keine Veranlassung (vgl. E.
6.1).

E. 8.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG).

E. 8.2
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung erweist sich damit als
gegenstandslos.

E. 8.3
Der vertretenen Beschwerdeführerin ist angesichts ihres Obsiegens in Anwendung von Art.
64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) eine
Entschädigung für die ihr notwendigerweise erwachsenen Parteikosten zuzusprechen. Es
wurde keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteikosten aufgrund der Akten zu
bestimmen sind (Art. 14 Abs. 2 in fine VGKE). Gestützt auf die in Betracht zu ziehenden
Bemessungsfaktoren (Art. 9-13 VGKE) ist der Beschwerdeführerin zulasten der Vorinstanz
eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 400.- zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)
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